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C. Schmidt: Kirchenbuße während des 17. und 18. Jahrhunderts

Die VerhÃ¤ngung Ã¶ffentlicher KirchenbuÃen war
fÃ¼r die Zeit nach der Reformation bislang ein
PhÃ¤nomen, das vor allem im Zusammenhang mit
der protestantischen Kirchenzucht thematisiert wurde.
Christine D. Schmidt widmet sich ihm nun fÃ¼r ein
katholisches und fÃ¼r ein gemischt-konfessionelles Ge-
biet, die FÃ¼rstbistÃ¼mer MÃ¼nster und OsnabrÃ¼ck.
Schmidt interessiert sich fÃ¼r das auffallende Mischver-
hÃ¤ltnis von geistlich-kirchlichen und weltlichen Ele-
menten dieser Sanktion, die von archidiakonalen Ge-
richten in ihren Untersuchungsgebieten auferlegt wur-
de. Handelte es sich um kirchliche BuÃen, die SÃ¼nder
in die Gemeinschaft wiedereingliederten, oder eher um
ausgrenzende, entehrende Strafen? Sie fragt nach der In-
tention und Wirkung dieser Sanktionen, nach ihren For-
men und Inszenierungen sowie nach Praktiken und Be-
dingungen ihrer VerhÃ¤ngung. Als Ziel formuliert sie zu-
dem, an dem PhÃ¤nomen der KirchenbuÃe die Verfas-
sungswirklichkeit in geistlichen Territorien, die wechsel-
seitige Bedingtheit und die flieÃenden Grenzen von Kir-
che und Staat sowie die Konflikte Ã¼ber die Grenzzie-
hung zu thematisieren. Ihre Sichtweise beschreibt sie un-
ter Bezugnahme auf Anthony Giddens als handlungsori-
entiert. Entsprechendwill sie die Akteure, ihre Interessen
und Kommunikationsbeziehungen und auch die Macht-
verhÃ¤ltnisse thematisieren, die den sozialen Beziehun-
gen innewohnen.

FÃ¼r das FÃ¼rstbistum MÃ¼nster stÃ¼tzt die Au-
torin sich, um die Praxis des Sendgerichts zu be-
schreiben, auf SendhandbÃ¼cher und vor allem auf

die gute Ãberlieferung von Sendprotokollen, die schon
Andreas Holzem fÃ¼r seine Habilitationsschrift ge-
nutzt hatte. Edikte, Synodaldekrete und -statuten, Ver-
ordnungen, Gerichtsordnungen und anderes dienen
ihr dazu, die Streitigkeiten zwischen Domkapitel und
FÃ¼rstbischÃ¶fen Ã¼ber die Sendgerichtsbarkeit nach-
zuvollziehen. FÃ¼r OsnabrÃ¼ck existieren Sendproto-
kolle nicht, jedoch umfangreiches Quellenmaterial, das
Ã¼ber die langwierigen Auseinandersetzungen zwi-
schen den fÃ¼rstbischÃ¶flichen Landesherren und dem
Domkapitel samt der ihm angehÃ¶renden Archidiako-
ne Auskunft gibt. Dazu zÃ¤hlen Korrespondenzen, Ein-
gaben, Gutachten, Gegengutachten, Beilagen, Mandate,
Verordnungen und anderes.

In Teil I ihrer Arbeit beschreibt die Autorin die insti-
tutionellen Rahmenbedingungen ihres Untersuchungs-
gegenstandes und skizziert grundsÃ¤tzliche Vorannah-
men. ZunÃ¤chst schildert sie die Besonderheiten geist-
licher Territorien im Hinblick auf die Machtverteilung
und EinflussmÃ¶glichkeiten von StÃ¤nden und insbe-
sondere auch des Domkapitels. Zu ihren Vorannahmen
gehÃ¶rt, dass der Sanktionsapparat als Indikator fÃ¼r
Beziehungen innerhalb des FÃ¼rstbistums zu werten ist,
sowohl auf der Ebene zwischen Obrigkeit und Unter-
tan, als auch zwischen den verschiedenen herrschaftstra-
genden Instanzen. Gerichtliches Handeln wertet Schmidt
in Anschluss an Arbeiten von Barbara Stollberg-Rilinger
und anderen als herrschaftliche Symbolisierungsleis-
tung bzw. symbolische Praxis, die Ordnungskatego-
rien, Wertvorstellungen und GeltungsansprÃ¼che er-

1

http://www.h-net.org/reviews/


H-Net Reviews

zeugt, bekrÃ¤ftigt, aber auch verÃ¤ndert. Sanktionierun-
gen bÃ¶ten generell die MÃ¶glichkeit, sich als Bewah-
rer Ã¶ffentlicher Ordnung zu legitimieren und die ei-
genen Kompetenzen gegenÃ¼ber konkurrierenden Ge-
richtsherren zu demonstrieren.

AuÃerdem setzt sich die Autorin in diesem Teil
mit dem schwierig zu bestimmenden VerhÃ¤ltnis von
kirchlichem BuÃwesen und kirchlicher Strafgerichtsbar-
keit auseinander. Sie bietet einen kurzen Abriss der
historischen Entwicklung des kirchlichen Sanktionie-
rungswesens und macht dabei Aussagen, die fÃ¼r eine
VerÃ¤uÃerlichung des kirchlichen Strafrechts und sei-
ne AnnÃ¤herung an rein weltliche Strafverfahren spre-
chen, wie auch solche, die darin geistliche Zwecke wie
den Zwang zu Umkehr und LÃ¤uterung erkennen. Un-
ter anderem die Ãhnlichkeit der Sanktionen, die weltli-
che und geistliche Gerichtsherren verhÃ¤ngten, mache
es schwierig, innerhalb der Kirchenzucht eine analyti-
sche Trennung von geistlicher und weltlicher SphÃ¤re
zu leisten.

Teil II der Arbeit ist dem FÃ¼rstbistum MÃ¼nster
gewidmet. Schmidt beschreibt, vor dem Hintergrund
der uneindeutigen und unterschiedlich interpretierten
tridentinischen Bestimmungen zur Stellung der Ar-
chidiakone, die Auseinandersetzungen zwischen den
MÃ¼nsteraner FÃ¼rstbischÃ¶fen und dem Domkapi-
tel. Sie zeigt, dass letzteres es verstand â unter Ausnut-
zung von Sedisvakanzen und Nachfolgeunsicherheiten
â seine stÃ¤ndischen Interessen und die archidiakona-
len Gerichtskompetenzen zwar nicht uneingeschrÃ¤nkt,
aber doch weitgehend zu behaupten. Die Autorin schil-
dert Akteure, AblÃ¤ufe und Sanktionen beim âSendge-
richt vor Ortâ und kommt schlieÃlich auf eine wich-
tige VerÃ¤nderung im 18. Jahrhundert zu sprechen.
Das Sendgericht habe nicht mehr zweimal jÃ¤hrlich,
sondern nur noch alle zwei bis drei Jahre stattge-
funden. Damit korreliere die zunehmende HÃ¤ufigkeit
Ã¶ffentlicher KirchenbuÃen. Diesen Anstieg erklÃ¤rt
sie unter RÃ¼ckgriff auf Rudolfs SchlÃ¶gls Konzept
der Anwesenheitsgesellschaft mit der Notwendigkeit,
durch Handlungen von hoher Ereignishaftigkeit in
den Gemeinden die LegitimitÃ¤t der Sendgerichtsbar-
keit zu demonstrieren und aufrecht zu erhalten, ei-
ne Notwendigkeit, die sich auch angesichts von Be-
vÃ¶lkerungszuwachs und zunehmender Ausdifferenzie-
rung der lÃ¤ndlichen Gesellschaft ergeben habe.

Schmidt geht davon aus, dass die Beteiligung der Be-
vÃ¶lkerung am Send â sei es durch aktives RÃ¼gen,
sei es durch die Anwesenheit bei Ã¶ffentlichen BuÃen

oder durch Eingaben und Gnadenbitten â fÃ¼r ei-
ne Akzeptanz und auch fÃ¼r eine FunktionalitÃ¤t im
Sinne der Stabilisierung lÃ¤ndlicher Gemeinschaft und
bÃ¤uerlicher Normen gestanden habe. Auch erkennt sie
keine merkliche Normendifferenz zwischen Gerichtsher-
ren und BevÃ¶lkerung. Bei den Vergehen, die vom Send-
gericht sanktioniert wurden, dominierten Ãbertretungen
der Sexualnormen. Den Schwerpunkt der Sanktionierun-
gen auf vor- und auÃerehelicher SexualitÃ¤t und die
sehr viel hÃ¤ufigere VerhÃ¤ngung Ã¶ffentlicher BuÃen
fÃ¼r Frauen als fÃ¼r MÃ¤nner stellt Schmidt in einen
Zusammenhang mit den GeschlechterverhÃ¤ltnissen.
Die tridentinischen Vorschriften zur kirchlichen Ehe-
schlieÃung hÃ¤tten vorehelichen Geschlechtsverkehr,
der traditionell zur Eheanbahnung gehÃ¶rte, kriminali-
siert. Insbesondere Frauen aus der Unterschicht seien da-
von betroffen gewesen.

AusfÃ¼hrlich diskutiert die Autorin die Frage, in-
wieweit die im Send verhÃ¤ngte Ã¶ffentliche Kirchen-
buÃe als Strafe, und zwar insbesondere als Ehrenstrafe,
zu verstehen sei. Sie betont, dass es Abstufungen von Ãf-
fentlichkeit und BloÃstellung gegeben habe, die unter-
schiedliche Grade von Ausschluss symbolisierten. Auch
habe das Gericht die BuÃen von Fall zu Fall flexibel ein-
gesetzt und oft auf FÃ¼rbitten und Besserungsverspre-
chen hin gemildert. FÃ¼r die schÃ¤rfste Form der Kir-
chenbuÃe, bei der BÃ¼Ãende in BuÃkleidung und mit
BuÃattributen wÃ¤hrend des Gottesdienstes auÃerhalb
der Kirche stehen mussten, sieht sie eine groÃe Ãquiva-
lenz zu weltlicherseits verhÃ¤ngten, rufgefÃ¤hrdenden
Sanktionen. Eine sichtbare Wiedereingliederung der zu-
vor Ausgeschlossenen â wovon mittelalterliche Quel-
len zur BuÃe sprechen â habe bei dieser Sanktionie-
rungsform gefehlt. Ãber die sozialen Folgen Ã¶ffentlich
bloÃstellender Sanktionen gebe es allerdings kaum ver-
lÃ¤ssliche Quellen. Schmidt fasst daher die Poeniten-
tia publica Ecclesiastica als âÃ¶ffentliche Sanktion, die
von einer kirchlichen Gerichtsinstanz mit dem Ziel abzu-
schrecken, zu bestrafen und zu beschÃ¤men, verhÃ¤ngt
worden ist, deren WirkmÃ¤chtigkeit jedoch nicht exakt
bestimmt werden kann.â (S.Â 126) Daneben steht ihre
EinschÃ¤tzung, die Ã¶ffentlichen Sanktionen des Send-
gerichts hÃ¤tten vor allem der VergegenwÃ¤rtigung von
Normen gedient, und vor allem die Aussage, dass sie die
HerrschaftsansprÃ¼che der Archidiakone geltend mach-
ten und symbolisch manifestierten.

Im Teil III ihrer Arbeit, der sich dem FÃ¼rstbistum
OsnabrÃ¼ck widmet, wird der Konflikt zwischen den
FÃ¼rstbischÃ¶fen und dem Domkapitel um Einfluss-
bereiche und Herrschaftsdemonstration besonders deut-
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lich. Die Landesherren, die gemÃ¤Ã der Bestimmungen
des WestfÃ¤lischen Friedens fÃ¼r OsnabrÃ¼ck konfes-
sionell immer abwechselnd protestantisch oder katho-
lischwaren, bemÃ¼hten sich um eine Straffung und Zen-
tralisierung des Gerichtswesens. DemgegenÃ¼ber nutz-
te das Domkapitel unklare verfassungsrechtliche Grund-
lagen, Sedisvakanzen und die hÃ¤ufige Abwesenheit der
Landesherrn, um eigene Rechte bzw. die der Archidiako-
ne auszubauen. An den Auseinandersetzungen beteilig-
ten sich noch weitere Instanzen und Institutionen, etwa
die protestantischen Konsistorien und das Offizialatsge-
richt. Schmidt macht mit RÃ¼ckgriff auf das umfangrei-
che Quellenmaterial die Strategien und das Agieren der
Streitparteien anschaulich. Sie sieht den Ã¼ber 150 Jahre
wÃ¤hrenden Streit, in dem die Sanktionierung von Sitt-
lichkeitsvergehen einen zentralen Punkt darstellte, we-
niger als konfessionellen Konflikt oder Streit zwischen
weltlichen und geistlichen Instanzen, denn als Kampf um
âRechtstitel und EinflussmÃ¶glichkeitenâ (S.Â 170). In-
nerhalb dieser Auseinandersetzungenwurde auch Ã¼ber
das Recht zur VerhÃ¤ngung von Ã¶ffentlichen Kir-
chenbuÃen diskutiert. Deren Charakter wurde von den
Konfliktparteien mehrheitlich als weltliche infamieren-
de Strafe, aber gelegentlich auch als geistliche, auf Bes-
serung gerichtete BuÃe hervorgehoben, so wie es argu-
mentativ zur Legitimierung der eigenen ZustÃ¤ndigkeit
jeweils opportun erschien.

Schmidts Studie Ã¼berzeugt vor allem dadurch,
dass sie die Bedingungen und Interessen anschaulich

macht, unter denen Ã¶ffentliche KirchenbuÃen im
archidiakonalen Sendgericht der frÃ¼hneuzeitlichen
FÃ¼rstbistÃ¼mer verhÃ¤ngt wurden. Die Sanktion
wurde, so scheint es, vor allem eingesetzt, um un-
ter den wenig stabilen KrÃ¤fteverhÃ¤ltnissen der
FÃ¼rstbistÃ¼mer MachtansprÃ¼che zu demonstrieren
und perpetuieren. Der uneindeutige Charakter zwischen
weltlich-ausgrenzender Sanktion und auf Besserung ge-
richteter KirchenbuÃe scheint dazu besonders geeignet
gewesen zu sein. Die Partizipation vieler Akteure, neben
Richtern und Delinquenten auch die BevÃ¶lkerung, ver-
lieh der Sanktion und der Sendgerichtsbarkeit insgesamt
LegitimitÃ¤t.

Schmidts Arbeit gibt damit wichtige Einbli-
cke in die Machtkonstellationen und -strategien in
FÃ¼rstbistÃ¼mern der FrÃ¼hen Neuzeit. Ihre Ergeb-
nisse zur Bedeutung Ã¶ffentlicher KirchenbuÃen als
einer Sanktionsform, die einerseits der BevÃ¶lkerung
gegenÃ¼ber plausibel gemacht werden konnte und an-
dererseits als Instrument diente, um AnsprÃ¼che auf
Macht, Einfluss und Status anzumelden und durchzuset-
zen, sind kompatibel mit Erkenntnissen, die in den letz-
ten Jahren zum Gebrauch Ã¶ffentlicher KirchenbuÃen
im SpÃ¤tmittelalter gewonnen wurden. Siehe z.B. Mary
C. Mansfield, The Humiliation of Sinners. Public Pen-
ance in Thirteenth Century France, Ithaca 1995; Friede-
rike Neumann, Ãffentliche SÃ¼nder in der Kirche des
spÃ¤ten Mittelalters. Verfahren â Rituale â Sanktionen,
KÃ¶ln 2008.
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